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RS OGH 1968/1/17 5Ob9/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1968

Norm

ABGB §843 A

Wr BauO §13

Rechtssatz

Kein Anspruch auf Realteilung, wenn die Abschreibung eines Liegenschaftsteiles von der Baubehörde nur dann

bewilligt wird, wenn das abzuschreibende Grundstück einer anderen Liegenschaft zugeschrieben wird, der Eigentümer

dieser Liegenschaft aber nicht zustimmt.
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